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Zum Asylgesetz
Der SGB-Kongress wehrt sich gegen eine weitgehende Unterhöhlung
des Asylrechts. Die Schaffung von sogenannten Eingangstoren und
zwangsmässiger Unterbringung von Asylsuchenden in Lagern würde
eine gefährliche Ghettoisierung herbeiführen und, wie die Erfahrungen
im Ausland zeigen, Rassismus erzeugen.
Der SGB hat die Lehren des Zweiten Weltkrieges nicht vergessen: Er

weiss, dass Willkür gegenüber Flüchtlingen und Ausländern zu Willkür
gegenüber allen Arbeitnehmern führt. Er weiss, dass das Asylrecht nicht
nur ein Recht der Verfolgten, sondern auch ein Recht der Schweizer
Bürger ist, Zufluchtsuchenden Schutz zu gewähren. Die Erfahrung des
Zweiten Weltkrieges lehrt, dass behördliche Willkür gegenüber Flüchtlingen

nur durch das aktive Engagement der Bürger verhindert werden
kann. Genau dieses Recht des Bürgers, aktiv, helfend Asylsuchenden
beizustehen, wird in der Revision des Asylgesetzes unterhöhlt.
Nachdem der SGB seine Ablehnung gegenüber der Verschärfung des
Asylrechts bereits bei verschiedenen Gelegenheiten formuliert hat,
appelliert deshalb der Kongress an alle Teile der schweizerischen
Gewerkschaftsbewegung, sich aktiv gegen die Aushöhlung des Asylrechts zur
Wehr zu setzen, sei es in der Gewerkschaftspresse, in den Sektionen und
den Einzelgewerkschaften oder gegenüber der Gesamtöffentlichkeit.
Zudem appelliert er an alle Sektionen und Mitglieder, verstärkt Kontakt
mit Asylsuchenden und mit Ausländern allgemein zu knüpfen, um zu
verhindern, dass einmal mehr Fremdenfeindlichkeit zur Spaltung der
Arbeitnehmerschaft führt.
Der Kongress erklärt sich solidarisch mit all jenen Schweizerinnen und
Schweizern, die wegen ihres Engagements gegen unverantwortbare und
völkerrechtswidrige Ausschaffungen Verfolgter behördlichen Repressalien

ausgesetzt sind.

Für Frieden und Abrüstung
Rund 2000 Milliarden Franken werden jährlich für Rüstung
verschleudert. Anderseits sterben Millionen Menschen Hungers oder
verfügen nicht über das notwendige Existenzminimum. Das ist ein Skandal.
Der Rüstungswahnsinn bindet immense finanzielle Mittel, die für soziale
Reformen und zur Sanierung von Umweltschäden - national und
weltweit- dringend benötigt würden. Einstehen für Frieden und Abrüstung
ist daher zugleich ein Kampf für mehr Gerechtigkeit, Solidarität und
Wohlfahrt. Frieden und Völkerverständigung sind auch wichtige Grundlagen

für Demokratie und Respektierung der Menschen- und
Gewerkschaftsrechte.

Das Jahr 1986 ist von den Vereinten Nationen zum Internationalen Jahr
des Friedens proklamiert worden. Wenn dies mehr als nur Fassade sein
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